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Reichsge#etzblatt Jahrgang 2010, Deut#ches Reich 

 
 

Allerhöch#ter Erlaß, betreffend die Wiedereinrichtung der Reichsbank,  
als Zentralbank des Deut#chen Reiches. 

 
erla##en am 14.08.2010, im Namen des Deut#chen Reiches 

 
In Kraft ge#etzt am 15.06.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
 
 

Nr 33 
 

Erneut wird gemäß § 12 des Bankge#etzes vom 14. März 1875, (RGBl. Band 1875, Nr. 15, Seite 177-
198) unter dem Namen „Reichsbank“ eine unter Auf#icht und Leitung des Deut#chen Reiches #tehende 
Bank errichtet, welche die Eigen#chaft einer juri#ti#chen Per#on be#itzt und die Aufgabe hat, den Geldumlauf 
im ge#amten Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichungen zu erleichtern und für die
Nutzbarmachung verfügbaren Kapitals zu #orgen. 
 
Die Reichsbank hat ihren Haupt#itz in Berlin. Sie i#t berechtigt, aller Orten im Reichsgebiete 
Zweigan#talten zu errichten. 
 
Der Volks-Bundesrath kann die Errichtung #olcher Zweigan#talten an be#timmten Plätzen anordnen. 
 
Gemäß § 25 des Bankge#etzes vom 14. März 1875, ist als Auf#icht der Reichsbank ein Bank-Kuratorium 
zu gründen, welches der Reichskanzler als Vor#itzenden inne hat. 
 

 

Berlin, den 14. Augu#t 2010 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
Staats#ekretär des Innern 

Erhard Lorenz 
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